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a k t u e l l K o m m e n t a r

D Von Daniel Mittler  
 und Angelika Zahrnt 
ie Wirtschaftskraft vieler globaler Kon-

zerne übersteigt heute die vieler Entwicklungs-
länder. 51 der 100 größten Wirtschaftsein-
heiten sind Unternehmen und nicht National-
staaten. Insbesondere im Rahmen des in den 
letzten acht Jahren zunehmend liberalisierten 
Welthandelssystem haben Konzerne immer 
mehr Rechte zuerkannt bekommen. Pflichten 
nahmen internationale Unternehmen aber 
keine an. Allerhöchstens bekannten sie sich 
freiwillig zu sozialen und ökologischen Min-
deststandards. So waren die Jahre seit Rio ge-
prägt durch freiwillige Verhaltenskodizes, Zer-
tifizierungsprozesse, die so genannten OECD-
Guidelines für multinationale Unternehmen  
und den 1999 von UN-Generalsekretär Kofi 
Annan ins Leben gerufenen „Global Com-
pact“.
Die Erfahrungen mit diesen freiwilligen Selbst-
verpflichtungen sind sehr divers. Der Bund für 
Umwelt und Naturschutz (BUND) und sein in-
ternationales Netzwerk Friends of the Earth 
International sehen einige dieser Initiativen als 
mögliche Schritte in die richtige Richtung. 
Häufig wird die Existenz freiwilliger Vereinba-
rungen und die Bereitschaft einiger Unterneh-
men, diese auch umzusetzen, allerdings als 
Argument gegen verbindliche Schritte zur Un-
ternehmensverantwortung missbraucht. Dies 
ist nicht einzusehen: Schließlich basieren auch 
die Pflichten der Unternehmen gegenüber 
ihren Aktienbesitzern auf einem ausführlichen 
gesetzlichen Regelwerk, unabhängig von vor-
bildlichen freiwilligen Leistungen einiger Un-
ternehmen. Der BUND fordert deshalb, dass 
beim Weltgipfel für nachhaltige Entwicklung in 
Johannesburg im August Verhandlungen für 
eine internationale Konvention zur Unterneh-
mensverantwortung (englisch: corporate ac-
countability) aufgenommen werden (1). 

 warum eine konvention?
Es wird immer schwerer zu definieren, wo eine 
globale Firma wirklich zu Hause ist. Die Andro-
hung, dass Konzerne bei der Verschärfung von 
Sozial- und Umweltstandards in andere Länder 
abwandern, wird immer häufiger. Globale Re-
geln könnten hier gleichmäßige Vorausset-
zungen schaffen – und damit auch für die Un-
ternehmen ein größeres Maß an Planungssi-
cherheit. Freiwillige Vereinbarungen reichen 

nicht aus. Sie bieten keinen ausreichenden An-
reiz, Verhalten grundlegend zu ändern. Ein 
australischer Regierungsbeamter illustrierte 
bei einer Anhörung 1999 das Problem. Dem 
Unternehmen Rio Tinto, einem globalen 
Rohstoff abbau-Konglomerat, wurde vorgewor-
fen, die OECD-Guidelines verletzt zu haben. Ja, 
meinte der Regierungsvertreter; aber diese 
seien ja „nur freiwillig“. Balfour Beattie, ein 
britischer Baukonzern, wurde im vergangenen 
Jahr von einer bedeutenden Anzahl an Aktio-
nären aufgefordert, die freiwilligen Regeln der 
World Commission on Dams (WCD) umzuset-
zen. Obwohl die Industrie bei der Ausarbeitung 
der WCD-Regeln voll beteiligt war, weigerte 
sich das Unternehmen dies zu tun. 
Eine Konvention ist deshalb notwendig um 
Klarheit zu schaffen, um Bürgern Rechte zuzu-
erkennen, Unternehmen Pflichten aufzuerlegen 
und hohe Standards für das Handeln von Un-
ternehmen zu garantieren.

 elemente einer konvention
Eine Konvention sollte mindestens die fol-
genden Elemente enthalten:
1. Berichtspflicht für Firmen über die gesamten 
ökologischen und sozialen Folgen ihres Tuns.
2. Konsultationspflicht mit Betroffenen, die dem 
Projekt zustimmen und für Beeinträchtigungen 
gerecht entschädigt werden müssen.
3. Ausweitung der Haftpflicht auf Firmenchefs, 
sollte gegen nationale oder internationale Ge-
setze und Vereinbarungen verstoßen werden.

4. Globales Klagerecht für alle, die von Unter-
nehmensaktivitäten betroffen sind. Dies um-
fasst den Zugang zu den Gerichten der „Hei-
matländer“ der Konzerne und – wenn nötig – 
finanzielle Unterstützung dabei.
5. Gemeinschaftsrecht auf Ressourcen aner-
kennen: lokale Gemeinschaften („communi-
ties“) sollen ein verbrieftes Recht auf all die 
Ressourcen – wie Wälder oder Bodenschätze 
– erhalten, die sie für eine gesunde und nach-
haltige Lebensweise brauchen.
6. Hohe Standards für Unternehmensverhalten 
auf der Basis von existierendem internationa-
len Recht – wie den Standards der internatio-
nalen Arbeitsorganisation ILO – festlegen und 
dieses auch umsetzen.
7. Dazu ein klares Strafmaß für Verstöße gegen 
die neue Konvention festlegen, wie zum Bei-
spiel die Suspendierung einer Firma von den 
globalen Aktienmärkten. Ein ausreichend aus-
gestattetes Umsetzungsorgan ist notwendig. 
Im internationalen Vorbereitungsprozess gab 
es bereits viel Unterstützung von einigen Ent-
wicklungsländern sowie sehr vielen Gewerk-
schaften und Nichtregierungsorganisationen. 
Die Europäische Union weigert sich bisher, In-
itiativen die über rein freiwillige Kodizes hi-
nausgehen auch nur zu diskutieren. Dies wer-
den BUND und die globale Zivilgesellschaft 
nicht akzeptieren. Die mangelnde corporate 
accountability ist einer der Gründe, warum 
sich negative soziale und ökologische Trends 
seit dem Gipfel von Rio verschärft haben. Der 
oft als Umsetzungsgipfel titulierte Gipfel in Jo-
hannesburg muss deshalb gerade in diesem 
Bereich konkrete Initiativen ergreifen. Wenn 
Regierungen Verhandlungen für eine Konventi-
on zur Unternehmensverantwortung aufneh-
men, wäre dies ein klares Signal, dass sie be-
reit sind der wirtschaftlichen Globalisierung 
die nötigen sozialen und ökologischen Grenzen 
zu setzen. Johannesburg bietet dafür die ideale 
Chance.

Johannesburg muss die globale  
Unternehmens verantwortung stärken

Globale Regeln für 
Global „Players“

seit dem umwelt- und entwicklungsgip-
fel von rio 1992 ist die macht trans-

nationaler konzerne extrem gestiegen. 
auf dem weltgipfel für nachhaltige  

entwicklung sollte eine internationale 
konvention zur unternehmens- 

verantwortung in die wege geleitet 
werden, um verbindliche regeln für alle 

unternehmen festzulegen.
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